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Die Abgeordneten zum Nationalrat Kurt Gartlehner und Genossen 

haben am 6. April 1994 unter der Nr. 6395/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend EU-konformität 

der Ausbildung der medizinisch-technischen Fachkräfte gerichtet, 
die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist die Ausbildung der medizinisch-technischen Fachkräfte 
EU-konform? 

2. Wenn nein, gibt es Überlegungen, diese an das Gemeinschafts
recht anzupassen?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Gemäß § 37 Abs. 1 Krankenpflegegesetz umfaßt der Gesundheitsberuf 

"medizinisch-technischer Fachdienst" die Ausführung einfacher 

medizinisch-technischer LaboratoriumsmethOden, einfacher 

physiotherapeutischer Behandlungen sowie Hilfeleistungen bei der 

Anwendung von Röntgenstrahlen zu diagnostischen und 

therapeutischen Zwecken; die Ausbildung dauert derzeit 30 Monate. 
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Eine derartige Ausbildung wird lediglich in österreich angeboten, 

ein vergleichbares Berufsbild ist in den EU-Mitgliedstaaten nicht 
bekannt. Spezielle EU-Richtlinien betreffend die Ausbildung zur 

medizinisch-technischen Fachkraft gibt es daher nicht. 

Zur Erleichterung der Freizügigkeit wäre eine allfällige Aner

kennung einzelner Teilbereiche der Ausbildung durch die Mitglied

staaten im Rahmen des Zeugnisteils der Richtlinie 92/51/EWG des 

Rates vorn 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur 

Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 

Richtlinie 89/48/EWG möglich. Inwieweit eine diesbezügliche 

Anerkennung erfolgen kann, unterliegt allerdings den jeweiligen 

innerstaatlichen Regelungen der Vertragspartner •. 
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